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B e k a n n t m a c h u n g 
 
Gemeinde Südlohn 
Der Bürgermeister 
 
 

Widerspruchsrecht und Einwilligung nach dem Bundesmeldegesetz 
 
Nach § 50 Bundesmeldegesetz darf die Meldebehörde in nachstehend genannten besonderen Fällen Aus-
künfte erteilen: 
 
 An Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
 Wahlen und Abstimmungen (§ 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz), 
 
 an Mitglieder parlamentarischer oder kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und 
 Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz), 
 
 an Adressbuchverlage – § 50 Abs. 4 Bundesmeldegesetz. 
 
 
Sie haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten nach § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz zu widerspre-
chen. 
 
Sie haben ebenfalls ein Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem Bundesmeldegesetz 
erhobenen Daten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft, wenn sie als Familienangehöriger 
(Ehegatte, minderjährige Kinder und Eltern minderjähriger Kinder) von Mitgliedern einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft nicht derselben oder keiner Religionsgesellschaft angehören. Dies gilt 
nicht, soweit Daten für Zwecke der Steuererhebung der jeweiligen Religionsgesellschaft übermittelt wer-
den (§ 42 Abs. 2 und 3 BMG). 
 
Darüber hinaus haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Weiterleitung Ihrer nach dem Bundesmelde-
gesetz erhobenen Daten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr zum Zwecke 
der Übersendung von Informationsmaterial an Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächs-
ten Jahr volljährig werden (§ 58 c Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz und § 36 Abs. 2 BMG). 
 
Einfache Melderegisterauskünfte (Vor- und Familienname, ggf. Doktorgrad, Anschrift) zum Zwecke der 
Werbung und des Adresshandels darf die Meldebehörde nur nach ihrer generellen Einwilligung erteilen 
(§ 44 Abs. 3 Satz 2 BMG). 
 
Auf die oben genannten Widerspruchsrechte und der Möglichkeit zur Erteilung der generellen Einwilligung 
wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
Widersprüche und Einwilligungen nimmt der Bürgerservice der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Straße 
1, 46354 Südlohn entgegen.  
 
Südlohn, 24.10.2016 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 

Nachtrag zum Wirtschaftsplan 
Grundstücks- und Immobilienbetrieb der Gemeinde Südlohn 

für das Wirtschaftsjahr 2016 
 
Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666) in der z.Z. gültigen Fassung in Verbindung mit der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO –Artikel 16 des Gesetzes über ein 
Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinde im Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004 –GV 
NRW S. 644, ber. 2005 S. 15) in der z.Z. gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Südlohn in seiner 
Sitzung am 26.10.2016  folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan vom 10.12.2015 beschlossen. 
 

§ 1 
Mit dem Nachtrag zum Wirtschaftsplan werden 
 
 die bisherigen 

festgesetzten 
Gesamtbeträge 

erhöht um vermindert 
um 

und damit der Ge-
samtbetrag des 
Wirtschaftsplanes 
einschl. Nachträge 
festgesetzt auf 

 EUR EUR EUR EUR 
Ergebnisplan     
Erträge 2.783.150 1.308.760 1.019.700 3.072.210
Aufwendungen 2.384.720 985.800 587.960 2.782.560

Finanzplan  
aus der lfd. Verwaltungstätigkeit  
Einzahlungen 968.260 660.000 196.100 1.432.160
Auszahlungen 2.358.770 954.800 575.740 2.737.830
  
aus der Invesitionstätigkeit   
Einzahlungen 178.330 69.800 10.000 238.130
Auszahlungen 0 1.750.000 0 1.750.000
  
aus der Finanzierungstätigkeit   
Einzahlungen 1.500.000 2.450.000 1.500.000 2.450.000
Auszahlungen 83.510 16.230 22.810 76.930
 
 

§ 2 
Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird von 1.500.000 EUR um 950.000 
EUR erhöht auf 2.450.000 EUR.  
 
 

§ 3 
Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert (verbleibt 
bei 0 EUR) 
 
 

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.000.000 EUR nicht verändert. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Ver-
kündigung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Südlohn vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Südlohn, den 27.10.2016 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 
Die Bezirksregierung Münster hat die Auflösung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über den Trans-
port und die Verwertung von Klärschlamm aus dem Abwasserwerk Südlohn im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Münster Nr. 40 vom 07.10.2016 ab der laufenden Nummer 166 veröffentlicht; mit folgendem 
Wortlaut: 
 

Auflösung einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
 
Der Kreis Borken und die Gemeinde Südlohn haben gemäß § 23 Gesetzes über die kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) vereinbart, dass der Transport und die Verwertung von Klärschlämmen aus dem 
Abwasserwerk Südlohn mit Wirkung vom 01.01.2015 durch den Kreis Borken erfolgen soll. Die öffentlich-
rechtliche Vereinbarung ist im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster vom 24.10.2014 (Nr. 43 aus 
2014) veröffentlicht worden. 
Die Gemeinde Südlohn nimmt die Aufgabe ab dem 15.09.2016 wieder in eigener Regie wahr. Die Verein-
barung zwischen dem Kreis Borken und der Gemeinde Südlohn wird damit aufgehoben. 
 
Die Aufhebung der Vereinbarung wird hiermit gemäß § 24 Abs. 3 und 5 GkG NRW bekannt gemacht. 
 
Münster, den 27. September 2016 
 

Bezirksregierung Münster 
Az.: 31.1.25-046/2016.0001 

Im Auftrag 
gez. Nottenkämper 

 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
 

Die Auflösung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wird hiermit gem. § 24 Abs. 3 S. 2 GkG in Verbin-
dung mit § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Südlohn in der z.Zt. gültigen Fassung öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Südlohn, den 27.10.2016 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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